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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. Dr. Gugerbauer und Kollegen vom 

2. Juli 1990, Nr. 5860/J-NR/1990, "Neben­

beschäftigungen des PSK-Landesdirektors 

von Oberösterreich" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

"Sind Ihnen die Nebenbeschäftigungen des PSK-Landes­

direktors von Oberösterreich bekannt? 

Werden Sie die Angaben des Landesdirektors bezüglich seiner 

Nebenbeschäftigung, insbesondere in Hinblick auf seine Über­

stundenabrechnung auf ihre Richtigkeit hin überprüfen?" 

Dazu darf ich Ihnen mitteilen, daß dem Bundesminister für 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr keine Diensthoheit 

gegenüber einem P.S.K.-Landesdirektor zukommt. 

Zu Frage 3: 

"Wieso wurden in Anbetracht der hohen Mietzinsvoraus­

zahlungen die Objekte nicht von der Post- und Tele­

graphenverwaltung gekauft?" 
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Vor dem Inkrafttreten der 2. Fernme1deinvestitionsgesetz­

Novelle 1987 (FMIG-Novelle, BGBl.Nr. 320/1987) bzw. in den 

Jahren vor 1988 war die Durchführung von Hochbauvorhaben für 

den Postdienst nur im begrenzten Umfang möglich. Dies hatte 

zur Folge, daß für die Neuunterbringung von kleineren Post­

ämtern - wie z.B. bei den in Rede stehenden Postämtern -

insbesondere aus budget ären Gründen die Mietvariante gewählt 

werden mußte. Darüber hinaus war diese Variante in Hinblick 

auf andere Gründe (wie z.B. günstigerer Standort, ent­

sprechender Grunderwerb nicht möglich etc.) oft nur die 

einzige und wirtschaftlich vertretbare Möglichkeit, zu 

kunden- und betriebsgerechten Räumen zu gelangen. 

Zu Frage 4: 

"Ist es richtig, daß die Privatnutzungen des Genannten im 

Ver-hältnis zur Postnutzung überwiegen?" 

Es ist richtig, daß die Privatnutzungen in den Gebäuden des 

Vermieters im Verhältnis zur Postnutzung überwiegen. 

Zu Frage 5: 

"Sollten durch die hohen Mietzinsvorauszah1ungen die Objekte 

des Genannten zwischenfinanziert werden?" 

Die Absicht der Post- und Te1egraphenverwaltung bei der 

Leistung von Mietzinsvorauszahlungen war und ist darauf ge­

richtet, hohe laufende Mietzinse zu vermeiden, die von 

Dritten bei der Errichtung von Postamtsräumen in Neubauten 

stets verlangt wurden. Durch die jahrzehntelang geübte 

Praxis war es möglich, die laufenden Mietzinse bei Neuan­

mietungen auf einem bestimmten Niveau zu halten und Spitzen 

vor allem in den ländlichen Gebieten zu vermeiden, was sich 

bei späteren Neuanmietungen wiederum nur positiv auswirkte. 
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Zu Frage 6: 

"Welche Maßnahmen werden Sie treffen, sollte sich die 

unrechtmäßige Bereicherung des PSK-Landesdirektors Franz Dopf 

herausstellen?" 

Was eine allfällige unrechtmäßige Bereicherung gegenüber der 

P.S.K. betrifft, darf ich auf die Beantwortung der Fragen 1 

und 2 verweisen. 

Was die Post- und Telegraphenverwaltung anlangt, sind im Zu­

sammenhang mit den für die Postämter Micheldorf, Sattledt und 

Adlwang abgeschlossenen Mietverträgen keine Ansatzpunkte 

sichtbar, aus denen sich die Frage einer unrechtmäßigen Be­

reicherung des P.S.K.-Landesdirektors stellen könnte. Die 
Absicht der Post- und Telegraphenverwaltung ist auf eine 

langfristige Nutzung der angemieteten Räume gerichtet. 

Wien, amL,1,1-' ~ugust 

De~ inister 

1990 
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